
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen "Abschiebung riskieren oder 
freiwillig zurückkehren? – Das Beratungsangebot der Zentralen Rückkehrberatung" 
am Donnerstag, 30. März 2017 in Würzburg 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis 
Würzburg am Donnerstag, den 30. März 2017 um 19:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus 
ein. Schwerpunkt ist dieses Mal das Thema „Abschiebung riskieren oder freiwillig 
zurückkehren? – Das Beratungsangebot der Zentralen Rückkehrberatung“  Gemeinsam mit 
den Kollegen der zentralen Rückkehrberatung Unterfranken wollen wir unter anderem 
klären, wann eine freiwillige Rückkehr sinnvoll sein kann, welche Fragen geklärt werden 
sollten bevor die Rückkehr geplant wird und welche Unterstützung Rückkehrer erhalten 
können.  
Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Einladung 
(170330_Einladung_Austauschtreffen_ZRB). 
Um besser planen zu können, freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 23. März 2017.  
Darüber hinaus freuen wir uns wieder auf einen interessanten und konstruktiven Austausch 
mit Ihnen.  

  
 

2. Mini-Leitfaden zu unserem Austauschtreffen "Zwischen Gefahrenabwehr und 
Dienstleistung – die Rolle der Ausländerbehörde im Asylverfahren und nach der 
Anerkennung"  
Ende Februar war Herr Puchalla, Leiter der Ausländerbehörde für den Landkreis Würzburg, 
zu Gast bei unserem Austauschtreffen. Für die vielen TeilnehmerInnen und alle, die selbst 
nicht an dem Termin teilnehmen konnten, haben wir die umfassenden Informationen des 
Abends in einem Mini-Leitfaden (170307_Mini-Leitfaden_Ausländerbehörde) 
zusammengefasst. Wenn Sie Fragen haben kommen Sie wie immer gerne auch auf uns zu, 
oder wenden sich an den/die für den jeweiligen Fall zuständigen SachbearbeiterIn. Darüber 
hinaus steht in Fällen, bei denen sich bei der Sachbearbeitung nennenswerte persönliche 
Probleme oder sachlich nicht zu erklärende Diskrepanzen ergeben, auch Herr Peter 
Puchalla (Leiter der Abteilung Ausländer- und Personen-standswesen) im Landratsamt 
Würzburg als Ansprechpartner für eine weitere Klärung der Angelegenheit zur Verfügung.  

  
 

3. Beratung zum Asylverfahren von Amnesty International am Dominikanerplatz 4 in 
Würzburg 
Am 13.03.2017 bietet die Asylberatung von Amnesty International erstmals eine offene 
Sprechstunde von 18 bis 20 Uhr im Gesprächsladen an der Augustinerkirche, 
Dominikanerplatz 4 in Würzburg an. Geflüchtete Menschen mit Beratungsbedarf sollen bitte 
alle ihre Unterlagen mitbringen. Dieses neue Beratungsangebot soll es zukünftig an 
bestimmten Montagen geben, die jeweils über die Website der Amnesty-Asylberatung 
bekannt gegeben werden.  
http://www.amnesty-wuerzburg-asyl.de/Main/Beratungsangebot  
Die weiteren Termine für 2017 sind:  
- 13. März, 27. März, 
- 10. April, 
- 08. Mai, 15. Mai, 29. Mai, 
- 12. Juni, 19. Juni, 
- 03. Juli, 10. Juli, 17. Juli, 31. Juli, 
- 07. August, 21. August, 
- 18. September, 25. September 
 

http://www.amnesty-wuerzburg-asyl.de/Main/Beratungsangebot
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche,  


 
wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, ergeht ein schriftlicher Ablehnungsbescheid an den 


Asylbewerber mit der Aufforderung, Deutschland innerhalb einer bestimmten Frist zu 


verlassen. Die Betroffenen stehen dann vor der schwierigen und weitreichenden 
Fragestellung, ob sie gegen diesen Bescheid klagen, nach negativem Ausgang der Klage 


eventuell sogar eine zwangsweise Abschiebung in Kauf nehmen oder Deutschland freiwillig 
verlassen möchten. Für viele der Geflüchteten, die vor dieser Entscheidung stehen, ist der 


Gedanke an eine Rückkehr ins Heimatland mit großer Sorge, Ängsten und Nöten verbunden.  
 


Die Zentrale Rückkehrberatung (ZRB) begleitet Menschen, die sich mit einer Rückkehr ins 


Heimatland auseinandersetzen und berät Asylbewerber im Entscheidungsprozess 
ergebnisoffen unter anderem zu den Fragen: Wie gestaltet sich die aktuelle Situation im 


Heimatland? Wie kann ein (beruflicher) Neustart in der Heimat gelingen? Welche 
Fördermöglichkeiten für den Existenzaufbau bestehen? Welche Perspektiven für eine 


Rückkehr „in Würde“ gibt es? Wie kann die Ausreise vorbereitet und organisiert werden? 


Welche Dokumente sind für eine Ausreise notwendig?  
 


Alle diese und viele weiteren Fragen wollen wir mit Martina Blomberger, Tatjana Geist 
und Manuel Bannert der ZRB des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg e.V. 


beantworten. Sie können uns gerne auch vorab weitere Fragen zukommen lassen.  
 


Gerne laden wir Sie ein, zu einem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise zum Thema:  


 
„Abschiebung riskieren oder freiwillig zurückkehren? – Das Beratungsangebot 


der Zentralen Rückkehrberatung"  
am Donnerstag, den 30. März 2017 von 19:00 – circa 21:00 Uhr 


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  


(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  
 


Anmeldung erforderlich:  
Um besser planen zu können freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 


oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 23. März 2017.  


 
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  


 
Herzliche Grüße  


 
 


Sandra Hahn und Tobias Goldmann  



mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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Mini-Leitfaden  


„Zwischen Gefahrenabwehr und Dienstleistung – die Rolle der Aus-


länderbehörde im Asylverfahren und nach der Anerkennung“  


(Teil 7 einer Reihe von „Mini – Leitfäden“, die der Dokumentation der Austauschtreffen dienen) 


Anmerkung: Die Grundlagen dieses Leitfadens wurden von und mit den Helferkreisen des Landkreises Würzburg 


in Kooperation mit Herrn Peter Puchalla der Ausländerbehörde im Landratsamt Würzburg im Rahmen des Koor-


dinatoren-Austauschtreffens am 23. Februar 2017 im Matthias-Ehrenfried-Haus entwickelt und von den Mitarbei-


tern der Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe zusammengefasst.  


1 Einleitung  


Während und nach Abschluss des Asylverfahrens in Deutschland sind die Geflüchteten in ein ganzes 


Geflecht an Behörden, Unterstützungssystemen und Ehrenamtlichen eingebunden. Auch die Auslän-


derbehörde wird zum Ansprechpartner bei Anliegen rund um die Passverlängerung, die Ausstellung 


einer Arbeitserlaubnis oder beim Familiennachzug. Im Folgenden sind die Aufgaben der Ausländer-


behörde im Landkreis Würzburg während und nach dem Asylverfahren dargestellt.  


2 Schwerpunkte der Ausländerbehörde 


2.1. Zuständigkeit des BAMF der ZAB und der örtlichen Ausländerbehörde 


Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Deutschland ist zuständig für die Durch-


führung des Asylverfahrens. Beim BAMF muss der Geflüchtete persönlich einen Asylantrag stellen 


und es wird erstmalig die „Aufenthaltsgestattung“ ausgestellt, mit der sich die Person solange auswei-


sen kann, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Das BAMF prüft in einem nächsten Schritt das 


„Dublin-Verfahren“, d.h. welches EU-Land für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. 


Nach Dublin ist normalerweise das EU-Land zuständig, in das der Geflüchtete zuerst eingereist ist. 


Wird festgestellt, dass Deutschland für die Durchführung des Verfahrens zuständig ist, erfolgt Im Bun-


desamt das „Interview“, in dem die Asylsuchenden zu ihren Fluchtgründen befragt werden. Durch das 


BAMF ergeht auch die Entscheidung, ob eine Person Asyl erhält oder aufgrund des Nichtvorliegens 


ausreichender Asylgründe der Antrag abgelehnt wird.  


In den ersten drei Monaten, längstens jedoch in den ersten sechs Monaten des Aufenthaltes in 


Deutschland ist der Asylbewerber verpflichtet in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Endet 


diese Verpflichtung, wird die Person in eine Gemeinschaftsunterkunft oder dezentrale Unterkunft in 


Städten und Landkreisen verteilt. Die Zuständigkeit für alle aufenthaltsrechtlichen Fragen, liegt dann 


bis zum Abschluss des Asylverfahrens bei der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB). Die ZAB verlän-


gert z.B. die Aufenthaltsgestattung oder erteilt die Arbeitserlaubnis. Nach der endgültigen Entschei-


dung des BAMF, das heißt nach Abschluss des Asylverfahrens, folgt entweder das Aufenthalts- bzw. 


Bleiberecht oder die Ausreisepflicht. Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des BAMF 


gebunden. Wird kein Aufenthaltstitel erteilt, ist die ZAB für die Einleitung aufenthaltsbeendender Maß-


nahmen zuständig. Wird eine „Duldung“ ausgesprochen, bleibt die Zuständigkeit auch bei der ZAB.  







 


Zentrale Ausländerbehörde in der Gemeinschaftsunterkunft 


Veitshöchheimer Straße 100 


97080 Würzburg 


Telefon: 0931 9 802-122 


Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr 


 


Wird dem Asylbewerber eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wechselt die Zuständigkeit (erneut) von der 


ZAB zur örtlichen Ausländerbehörde, in unserem Fall zur Ausländerbehörde des Landkreises 


Würzburg. Für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, für die Sicherheitsbefragung, zur Ausstel-


lung des Aufenthaltstitels usw. ist nun die örtliche Ausländerbehörde ansprechbar.  


Ausnahme der Zuständigkeit: Für die Erteilung der Zuständigkeiten der Ausländerbehörden ist der 


Freistaat Bayern zuständig. Aktuell gilt, sobald Asylbewerber aus den Ländern Irak, Syrien und Erit-


rea in eine Dezentrale Unterkunft oder Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Würzburg zugeteilt sind, 


ist aufgrund der „guten Bleibeperspektive“ von Personen aus diesen Ländern automatisch die Auslän-


derbehörde im Landratsamt Würzburg zuständig. D.h. Syrier, Iraker und Eritreer müssen sich bei allen 


aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, also z.B. zur Verlängerung der Aufenthaltsgestattung, aber 


auch zur Beantragung einer Arbeitserlaubnis an die örtliche Ausländerbehörde wenden.  


Landratsamt Würzburg – Ausländer- und Personenstandswesen – allgemeine Anfragen 


Zeppelinstraße 15 


97074 Würzburg 


Renè Storch (Buchstaben A,B); Telefon: 0931 8 003-212 


Dominic Weisensee (Buchstaben C bis G); Telefon: 0931 8 003-211;  


Lena Friedrich (Buchstaben H bis L); Telefon: 0931 8 003-264;  


Marina Trabold (Buchstaben M bis R); Telefon: 0931 8 003-157;  


Stefan Barthelmes (Buchstaben S bis Z); Telefon: 0931 8 003-405;  


Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr 


  Montag und Donnerstag: 14:00 – 16:30 Uhr 


 


Zusammengefasst ergeben sich aktuell folgende Zuständigkeiten: 


Bezeichnung Personenkreis Aufgaben u.a.  


Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) 


Asylbewerber bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens 


Durchführung des Asylverfahrens 
(Dublin, Interview, Entscheidung usw.) 


Zentrale Ausländerbehörde 
(ZAB) 


Asylbewerber bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens, ohne Irak, Syrien und 
Eritrea.  


Ausreisepflichtige Personen, Perso-
nen mit einer „Duldung“ 


Verlängerung der Aufenthaltsgestat-
tungen; Erteilung von Arbeits- und 
Ausbildungserlaubnissen; Verlänge-
rung einer Duldung, Einleitung aufent-
haltsbeendender Maßnahmen usw.  


Örtliche Ausländerbehörde 
im Landratsamt Würzburg 


 


Asylbewerber aus Irak, Syrien und 
Eritrea mit Wohnsitz im Landkreis. 


Alle anerkannten Flüchtlinge mit Auf-
enthaltsgenehmigung mit Wohnsitz im 
Landkreis Würzburg.  


Verlängerung der Aufenthaltsgestat-
tungen; Erteilung von Arbeits- und 
Ausbildungserlaubnissen… für Perso-
nen aus Syrien, Eritrea und Irak. 


Nach der Anerkennung zuständig für 
alle aufenthaltsrechtlichen Angele-
genheiten (Passausstellung, Sicher-
heitsbefragung, Verlängerung des 
Passes usw.) 


 


 







 


2.2. Die Arbeits- und Ausbildungserlaubnis 


Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung d.h. solange ihr Anerkennungsbescheid als Flüchtling 


noch nicht vorliegt, dürfen in den ersten drei Monaten nicht arbeiten bzw. solange sie in einer Erstauf-


nahmeeinrichtung wohnen. Danach ist eine Erwerbstätigkeit oder die Aufnahme einer Ausbildung nur 


mit der Zustimmung der Bundesagentur mit Genehmigung der die Ausländerbehörde gestattet. Zwi-


schen dem 4. und 15. Aufenthaltsmonat führt die Arbeitsagentur in einigen Gebieten Deutschlands 


(dies ist abhängig von der jeweiligen Arbeitslosenquote der Landkreise und Städte) automatisch eine 


Vorrangigkeitsprüfung durch, d.h. Ausländer mit Bleiberecht, EU-Ausländer und Deutsche haben 


Vorrang bei der Besetzung des Arbeitsplatzes. Aufgrund der geringen Arbeitslosigkeit in Stadt und 


Landkreis Würzburg entfällt diese Prüfung hier aktuell. Darüber hinaus überprüft die Arbeitsagentur 


die Angemessenheit des Arbeitsplatzes. Weiterhin muss auch nach dem 15. Aufenthaltsmonat die 


Erwerbstätigkeit oder die Aufnahme einer Ausbildung von der Ausländerbehörde genehmigt werden. 


Die Ausländerbehörde schaltet zur Prüfung der Angemessenheit der Arbeitsstelle (Mindestlohn, 


Arbeitsbedingungen usw.) die Arbeitsagentur ein. Die Ausländerbehörde bzw. die ZAB prüft ferner bei 


der Entscheidung über die Ausstellung einer Beschäftigungserlaubnis bei abgelehnten Asylbewerbern 


die Mitwirkung bei der Identitätsklärung, wobei eine Arbeitserlaubnis z.B. nicht möglich ist, wenn die 


Identität der Person nicht geklärt werden kann oder Straftaten über der Bagatellgrenze liegen (50 Ta-


gesssätze bzw. 90 Tagessätze bei Straftaten die nur von Ausländern begangen werden können). 


Die Zuständigkeit zur Beantragung der Ausbildungs- und Arbeitserlaubnis ergeben sich wiede-


rum aus dem Kapitel 2.1. So müssen Anträge zur Arbeits- und Ausbildungserlaubnis je nach Zustän-


digkeitsbereich entweder bei der ZAB oder der örtlichen Ausländerbehörde eingereicht werden.  


Asylsuchender und potenzieller Arbeitgeber müssen auf dem Antrag zur Arbeits- oder Ausbildungser-


laubnis Angaben zur Art der Beschäftigung machen. Der Antrag kann auch online auf der Seite der 


Ausländerbehörde des Landratsamtes Würzburg heruntergeladen werden: (http://www.landkreis-


wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/GB_1/Ausländer-


_I_Personenstandswesen) 


Sobald die Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit erfolgt ist oder fiktiv vorliegt (Zweiwochenfrist), 


bekommt der Ausländer eine Erlaubnis mittels Eintrag in die Aufenthaltsgestattung/ „Ankunftsnach-


weis (AKN, vormals BüMA)“ erteilt. Die Genehmigung der Arbeitsagentur kann allerdings erst dann 


erfolgen, wenn alle notwendigen Unterlagen zusammen mit dem Antrag vorliegen.  


Wichtig: Der Arbeitsvertrag muss auch dem Sozialamt, das für die Auszahlungen an die Geflüchteten 


nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig ist, vorgelegt werden:  


Landratsamt Würzburg 


Asylbewerberaufnahmen- und Asylbewerberleistungsgesetz 


Zeppelinstraße 15 


97074 Würzburg 


Sabrina Blättner; Telefon: 0931 8 003-483 


Birgit Dürr; Telefon: 0931 8 003-162 


Arabella Fischer; Telefon: 0931 8 003-116  


Birgit Rüttiger; Telefon: 0931 8 003-113  


 



http://www.landkreis-wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/GB_1/Ausländer-_I_Personenstandswesen

http://www.landkreis-wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/GB_1/Ausländer-_I_Personenstandswesen

http://www.landkreis-wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/GB_1/Ausländer-_I_Personenstandswesen





 


Jeden Monat müssen nun die Gehaltsabrechnungen der Geflüchteten beim Sozialamt vorgelegt wer-


den. Auch die Beendigung bzw. Kündigung der Arbeit muss gemeldet werden. Das Einkommen durch 


die eigene Arbeit der Geflüchteten wird auf den bestehenden Bedarf (Unterkunftskosten, Taschengeld 


usw.) angerechnet.  


Anerkannte Asylbewerber, Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutz haben einen freien Zu-


gang zum Arbeitsmarkt, d.h. die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist kraft Gesetzes gestattet und nur 


noch von der Ausländerbehörde oder der ZAB in den jeweiligen Aufenthaltstitel einzutragen. 


Personen mit nationalen Abschiebehindernissen oder mit einer Duldung brauchen nach wie vor die 


Erlaubnis der Behörde.  


 


2.3. Die Ausbildungsduldung („3plus2-Regelung“) 


§ 60a Abs. 2 Satz 4 ff im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) regelt, dass eine Duldung (Aussetzen der Ab-


schiebung) erteilt werden kann, wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem 


staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder 


aufgenommen hat und konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen.  


Das heißt, dass die Ausbildungsduldung nur für „abgelehnte Asylbewerber“ gilt, wenn sie vor Ab-


schluss des Asylverfahrens, die Ausbildung begonnen haben. Vor Aufnahme der Ausbildung muss 


diese wiederrum durch die ZAB oder örtliche Ausländerbehörde genehmigt worden sein. Wird das 


Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird dem Ausländer einmalig eine Dul-


dung für sechs Monate erteilt, um nach einer weiteren Ausbildungsstelle zu suchen.  


Eine Ausbildungsduldung kann nur ausgesprochen werden, bei folgenden Voraussetzungen: 


- Vorliegen einer qualifizierten Ausbildung, staatlich anerkannt (mindestens zwei, in der Regel 3 


Jahre). Ein vorgeschaltetes Praktikum zählt nicht zum Ausbildungsbeginn 


- Ausbildung muss vor Abschluss des Asylverfahrens bereits begonnen sein (Das Asylverfah-


ren ist erst dann abgeschlossen, bis durch z.B. eine Klage ein rechtskräftiges Urteil vorliegt) 


- Ausbildung wurde durch die Ausländerbehörde oder ZAB genehmigt 


- Identitätsmitwirkung nach Abschluss des Asylverfahrens (z.B. eindeutige Identitätsklärung) 


 


Eine Ausbildungsduldung wird nicht ausgesprochen, bei folgenden Voraussetzungen: 


- Bei „Dublinfällen“ (ein anderes EU-Land ist zur Durchführung des Asylverfahrens zuständig) 


- Bereits konkrete aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurden eingeleitet (z.B. Aufforderung zur 


Beantragung der Passersatzdokumente bei der Auslandsvertretung oder bereits terminierter 


Abschiebung) 


- Ungewissheit über die tatsächliche Aufnahme der Ausbildung 







 


- Verurteilung wegen einer Straftat (über 50 Tagessätze oder 90 Tagessätzen wegen Strafta-


ten, die nach dem Asylgesetz oder AufenthG nur von Ausländern begangen werden können) 


- Verweigerung der Mitwirkung bei der Identitätsklärung  


- Bei sicheren Herkunftsländern wie z.B. den Balkanstaaten 


Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung (in der Regel drei Jahre), ist nach § 18a Abs. 1a Auf-


enthG eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen („3plus2-Regelung“), 


wenn wiederrum die Bundesagentur für Arbeit zustimmt und darüber hinaus folgende Voraussetzun-


gen vorliegen: 


- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung in einem staatliche anerkannten Beruf 


- Nachweis über das Vorliegen von ausreichendem Wohnraum für sich und ggf. Familienange-


hörige wie z. B. Kinder 


- Ausreichende Kenntnissen der deutschen Sprache (Niveaus B1) 


- Kein Vorliegen von vorsätzlichen Täuschungen der Ausländerbehörde über aufenthaltsrecht-


lich relevante Umstände (z.B. Falschaussagen über Name, Identität usw.) 


- Behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder 


behindert hat 


- Keine Bezüge zu oder Unterstützung von extremistischen oder terroristischen Organisationen  


- Kein Vorliegen einer in Deutschland begangenen Straftat (siehe obige Ausführungen). 


 


2.4. Das Verfahren nach der Anerkennung  


Wenn das BAMF einen Asylsuchenden als Asylberechtigten bzw. als Flüchtling anerkennt, heißt es im 


Bescheid entweder 


- „Der Antragsteller wird als Asylberechtigter anerkannt.“ 


oder 


- „Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wird abgelehnt. Dem Antragsteller wird die 


Flüchtlingseigenschaft zuerkannt.“ 


In beiden Fällen erhalten die Betroffenen den Status eines Flüchtlings nach der Genfer Flücht-


lingskonvention (GFK-Flüchtling), einen Flüchtlingspass und eine Aufenthaltserlaubnis, die zu-


nächst auf drei Jahre befristet ist.  


Wenn keine Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird, prüft das BAMF ob subsidiärer Schutz erteilt 


werden kann. So darf ein Schutzsuchender nicht abgeschoben werden, wenn ihm im Herkunftsland 


z.B. Folter oder die Todesstrafe drohen. Subsidiär Schutzberechtigte erhalten eine Aufenthaltserlaub-


nis zunächst für ein Jahr, allerdings keinen Flüchtlingspass, d.h. dieser muss sich grundsätzlich einen 


Nationalpass seines Heimatlandes über seine Botschaft beschaffen oder gegenüber der Ausländer-


behörde schriftlich darlegen, warum dies nicht möglich ist.  







 


Ein Schutzsuchender darf darüber hinaus auch nicht abgeschoben werden, wenn die Abschiebung 


eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 


bedeuten würde oder eine erhebliche, konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. In die-


sem Fall werden „nationale Abschiebeverbote“ ausgesprochen, die zunächst für ein Jahr gelten.  


Für alle genannten Personengruppen, ist nun die örtliche Ausländerbehörde zuständig. Bevor eine 


Aufenthaltserlaubnis bzw. der Pass ausgestellt werden kann, erfolgt zunächst eine Sicherheitsanfrage 


und grundsätzlich eine Sicherheitsbefragung durch die Ausländerbehörde bei den sogenannten Prob-


lemstaaten (in Bezug auf Terrorismusgefahr).  


 


2.5. Die Sicherheitsanfrage und die Sicherheitsbefragung  


Der nunmehr anerkannte Ausländer muss zur Ausstellung des Passes und einer elektronischen 


Aufenthaltserlaubnis einen Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Ausländerbehörde im 


Landratsamt vereinbaren. Für den Pass und die Aufenthaltserlaubnis werden zwei biometrische Pass-


bilder benötigt. Die Ausstellung des Passes kostet in der Regel 59 Euro. 


Bevor der Flüchtlingspass ausgestellt werden kann, erfolgt die sogenannte „Sicherheitsanfrage“ der 


Ausländerbehörde an den Verfassungsschutz etc. für alle Personen ab 14 Jahren. Darüber hinaus ist 


für alle Personen ab 18 Jahren noch die sogenannte „Sicherheitsbefragung“ notwendig.  


Die Sicherheitsbefragung liegt zwar in unterschiedlichen Sprachen vor, jedoch müssen die Antworten 


auf Deutsch erfolgen. Wenn der Asylberechtigte noch nicht ausreichend sicher Deutsch spricht, muss 


er eine Person hinzuziehen, die sowohl seine Sprache als auch Deutsch sicher beherrscht und über-


setzen kann. Diese Person darf in keiner verwandtschaftlichen, freundschaftlichen oder bekannt-


schaftlichen Beziehung zu dem Befragten stehen. Die Aufgabe des Übersetzens kann auch einem 


professionellen Dolmetscher übertragen werden, jedoch müssen die Kosten dann vom Befragten 


selbst getragen werden. 


Tipp: Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt aktuell kostenfreie Sprachmittler zur Verfügung. Wenn 


die anerkannte Person keine andere Alternative kennt, kann mindestens sieben Tage vor der Befra-


gung mit Angaben zum Ort, Zeit, zur notwendigen Sprache und Art des Termins eine Anfrage nach 


einem Sprachmittler an den Paritätischen Wohlfahrtsverband unter folgender E-Mail-Adresse gestellt 


werden: willkommen@paritaet-bayern.de 


Die Sicherheitsanfrage und die Sicherheitsbefragung werden dann von der Ausländerbehörde an den 


Verfassungsschutz sowie weitere Behörden weitergeleitet, die die Angaben des Migranten prüft. Je 


nach den gemachten Angaben kann die Rückmeldung der beteiligten Behörden unterschiedlich lange 


dauern.  


Auch Personen, die subsidiären Schutz zugesprochen bekommen haben oder bei denen Abschiebe-


hindernisse festgestellt wurden, müssen die Sicherheitsanfrage und die Sicherheitsbefragung durch-


laufen.  


Bis zur Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis erhält der Migrant eine Fiktionsbescheinigung, die gül-


tig ist, solange der Pass/Ausweisersatz sowie die Aufenthaltserlaubnis noch nicht ausgestellt sind. Die 
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Fiktionsbescheinigung weist ein vorläufiges Aufenthaltsrecht nach und ist z.B. wichtig bei der zeit-


gleich notwendigen Beantragung des ALG II im Jobcenter, Beantragung der Mitgliedschaft in einer 


Krankenkasse, Kindergeld usw.  


 


2.6. Die Passausstellung 


Nach der Auswertung der Sicherheitsanfrage und Sicherheitsbefragung erhält der anerkannte Asylbe-


rechtigte/Flüchtling den Reiseausweis, der wiederum persönlich abgeholt werden muss. Kann der 


Pass nicht persönlich abgeholt werden, kann der Geflüchtete auch eine Person zur Abholung bevoll-


mächtigen, die sich ausweisen können muss und auch das „alte“ Ausweisdokument des anerkannten 


Asylsuchenden mitbringen muss. Die Vollmacht kann bereits im Vorfeld im Internet 


(http://www.landkreis-wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-


Fachbereiche/GB_1/Ausländer-_I_Personenstandswesen) ausgedruckt werden.  


Bitte beantragen Sie zur Abholung des Ausweises im Vorfeld einen Termin bei:  


Landratsamt Würzburg – Ausländer- und Personenstandswesen –  


Abholung Aufenthaltstitel oder Reiseausweis 


Zeppelinstraße 15 


97074 Würzburg 


Nadeshda Wolters (Buchstabe A bis H); Telefon: 0931 8 003-553;  


Eva-Maria Sauer (Buchstaben I bis Z); Telefon: 0931 8 003-554;  


 


Personen, die subsidiären Schutz zugesprochen bekommen haben oder bei denen Abschiebehinder-


nisse festgestellt wurden, haben keinen Anspruch auf einen „Flüchtlingsausweis“, erhalten aber eben-


falls eine Aufenthaltserlaubnis mit Ausweisersatz – zunächst für ein Jahr und müssen sich zukünftig 


grundsätzlich einen Nationalpass bei ihrer Auslandsvertretung beschaffen, wenn ein solcher nicht 


vorhanden ist. Kann der Nationalpass nicht ausgestellt werden, ist bei der Ausländerbehörde eine 


entsprechende Bescheinigung der Botschaft vorzulegen. Kann ein Nationalpass aufgrund einer Ge-


fährdungslage nicht beantragt werden, so ist dies schriftlich gegenüber der Ausländerbehörde darzu-


legen. Ggfs. kommt dann eine „Passersatzausstellung“ in Betracht. Entsprechende Belehrungen hier-


über werden von der Ausländerbehörde bei der erstmaligen Beantragung ausgegeben.  


 


2.7. Der Familiennachzug 


Anerkannte Flüchtlinge haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf privile-


gierten Nachzug der Kernfamilie. Zur Kernfamilie zählen der volljährige Ehegatte und minderjährige 


Kinder. Voraussetzung ist auch, dass die Ehe bereits im Herkunftsland geschlossen wurde und man 


nachweisen kann, dass es sich um die eigenen Kinder handelt. Aktuell ist der Familiennachzug für 


„subsidiär Schutzberechtigte“ zunächst bis zum 16. März 2018 ausgesetzt. Betroffene haben dann 


voraussichtlich ab dem 16. März 2018 drei Monate die Möglichkeit den privilegierten Familiennachzug 


zu beantragen.  
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Die Familienzusammenführung muss von dem in Deutschland anerkannten und lebenden Flüchtling 


innerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung seiner eigenen Flüchtlingseigenschaft bei der Aus-


länderbehörde und dem Auswärtigen Amt gestellt werden (fristwahrende Anzeige). Die fristwahren-


de Anzeige ist ein formloses Schreiben, das folgende Angaben enthalten sollte: 


- Name des in Deutschland anerkannten Flüchtlings 


- Aktenzeichen der Anerkennung 


- Namen und Geburtsdatum der Familienmitglieder, die sich außerhalb Deutschlands befinden 


(falls möglich eine Kopie der Ausweise der Familienmitglieder mitschicken, um Schreibfehler 


bei den Namen der Familienangehörigen zu vermeiden) 


- Bitte um Bestätigung des Eingangs des Antrags (dient als Nachweis, dass die Dreimonatsfrist 


eingehalten wurde) 


- Unterschrift 


Die fristwahrende Anzeige muss dann an die deutsche Botschaft des Landes geschickt werden, in 


dem sich die Familie aktuell befindet, am besten auf dreifachem Weg: 


- Per Post (mit Rückschein, dient wiederum als Nachweis der Fristwahrung) 


- Per Fax 


- Per E-Mail (den Antrag mit der notwendigen Unterschrift am besten als pdf-Datei anfügen) 


Zusätzlich muss die Familie im Herkunftsland einen Visumsantrag bei der deutschen Botschaft des 


Heimatlandes stellen (Visumantrag). Es kann jedoch aufgrund der zahlreichen Anträge zu langen 


Wartezeiten in den Botschaften kommen.  


Wenn die Familie schließlich in Deutschland eingereist ist, erhalten die Familienmitglieder über die 


Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis.  


Hinweis: Im Einzelfall können bestimmte „Sonderkonstellationen“ vorliegen: Befinden sich z.B. Ehe-


partner und Kinder bereits in einem „sicheren“ Land, in dem die Ehe weitergeführt werden könnte, 


kann bei fehlenden sonstigen Nachzugsvoraussetzungen (z.B. fehlende Lebensunterhaltssicherung 


etc.) die Familienzusammenführung durch die Botschaft abgelehnt werden.  


 


2.8. Die Wohnsitzauflage 


Am 06. August 2016 trat die sogenannte „Wohnsitzregelung“ des § 12a AufenthG in Kraft. Diese Re-


gelung verpflichtet anerkannte Geflüchtete, in dem Bundesland zu wohnen, in dem sie auch ihr Asyl-


verfahren durchlaufen haben. Darüber hinaus hat Bayern zusätzliche ortsbezogene Wohnsitzauflagen 


angeordnet.  


Die Wohnsitzregelung betrifft grundsätzlich alle Geflüchteten, die seit dem 01. Januar 2016 ihre Aner-


kennung als Asylberechtigter, Flüchtling, subsidiär Schutzberechtigter oder die Anerkennung von Ab-


schiebehindernissen erhalten haben. 







 


Die Dauer der Wohnsitzregelung ist für die jeweiligen Einzelfälle auf je maximal drei Jahre ab Aner-


kennung oder erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis beschränkt. Insgesamt gilt zunächst die 


Regelung nur für Personen, die bis zum 05. August 2019 ihre Anerkennung erhalten.  


Für die Wohnverpflichtungen gibt es drei Möglichkeiten:  


1. Wohnsitzverpflichtung im Bundesland der Erstaufnahme 


Diese Wohnverpflichtung gilt für alle oben genannten Personen automatisch per Gesetz. In-


nerhalb Bayerns kann der Wohnort hier jedoch weiterhin frei gewählt werden. Die Regelung 


greift normalerweise auch dann, wenn sie nicht explizit in der Aufenthaltserlaubnis vermerkt 


ist. In allen ab 01. Oktober 2016 ausgestellten Aufenthaltserlaubnissen wird die Wohnsitzver-


pflichtung automatisch eingetragen.  


2. Wohnsitzzuweisung (konkreter Landkreis / Stadt) 


Personen, die noch in einer Landesaufnahmeeinrichtung oder einer anderen vorübergehen-


den Unterkunft (dezentrale / Gemeinschaftsunterkünfte) leben, können innerhalb von sechs 


(max. zwölf) Monaten nach Anerkennung verpflichtet werden, ihren Wohnsitz an einem be-


stimmten Ort in Bayern zu nehmen (Wohnsitzzuweisung). Diese Zuweisung soll die Versor-


gung mit angemessenem Wohnraum, den Spracherwerb und die Aufnahme einer Arbeit er-


leichtern [Stand Januar 2017 wurde diese Möglichkeit bisher „nur“ auf Bewohner der Erstauf-


nahmeeinrichtungen und ihrer Dependancen (Würzburg, Schweinfurt) angewandt]. Bevor ein 


Wohnort zugewiesen wird, ergeht jedoch zunächst ein „Anhörungsschreiben“ an die Asylbe-


rechtigten/Flüchtlinge etc., in dem sie Angaben zu Gründen machen können, die gegen eine 


Zuweisung sprechen.  


3. Zuzugssperre (in bestimmten Landkreis / Stadt)  


Zur Vermeidung von sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung kann es Anerkannten unter-


sagt werden, an bestimmten Orten Ihren Wohnsitz zu nehmen (Stand Januar 2017 wurde die-


se Möglichkeit noch nicht genutzt).  


Personen, die bereits im Zeitraum zwischen dem 01.01.2016 und 05.08.2017 umgezogen sind, gelten 


als „Härtefälle“ und dürfen am aktuellen Wohnort leben bleiben.  


Ist eine Wohnsitzzuweisung kraft Gesetzes eingetreten oder wurde eine Wohnsitzzuweisung ausge-


sprochen, kann sie auf Antrag bei der örtlichen Ausländerbehörde unter folgenden Voraussetzungen 


(§ 12a Abs. 5 Satz 1 AufenthG) wieder gestrichen werden: 


Nr. 1a: Ein Familienmitglied verfügt über eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-


gung mit mindestens 15 Wochenstunden, durch die die Person mindestens 


über ein Einkommen von 710,- Euro monatlich netto verfügt, 


 ein den Lebensunterhalt (vollständig) sicherndes Einkommen oder 


 ein Ausbildungs- (die Aufnahme eines Praktikums zählt nicht als ausreichen-


der Grund) oder Studienplatz zur Verfügung steht. 


Nr. 1b: Umzüge zu direkten Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder), die einem ande-


ren Wohnort zugeordnet sind.  


Nr. 2: zur Vermeidung einer Härte, dies ist insbesondere der Fall, wenn 







 


nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes Leistungen und Maßnah-


men der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII mit Ortsbezug beein-


trächtigt werden oder 


aus anderen dringenden persönlichen Gründen die Übernahme durch ein an-


deres Land zugesagt wurde oder 


für den Betroffenen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare  


Einschränkungen entstehen (z.B. Umzug zu Verwandten dient der dauerhaf-


ten und nachhaltigen Verbesserung der Pflege des Betroffenen, es liegt eine 


Gefahrenlage im Gebiet der räumlichen beschränkenden Wohnsitzauflage vor 


„häusliche Gewalt“ etc.). 


 


Der Wohnortwechsel wird bei der aktuell zuständigen Ausländerbehörde beantragt und eine Strei-


chung bedarf der vorherigen Zustimmung der Ausländerbehörde des gewünschten Zuzugsortes, d.h. 


es ist diesbezüglich ein Beteiligungsverfahren durchzuführen. Liegen die oben genannten Vorausset-


zungen vor, streicht die Ausländerbehörde die Wohnsitzzuweisung/auflage auf der Aufenthaltserlaub-


nis, soweit diese dort bereits eingetragen worden ist.  


Sobald der anerkannte Flüchtling eine neue Wohnung bezogen und somit auch eine neue Adresse 


hat, muss der neue Wohnort umgehend bei der neuen Ausländerbehörde auf dem eAT geändert wer-


den.  


3 Weiterführende Informationen 


- Die örtliche Ausländerbehörde ist dem Innenministerium zugeordnet und unterliegt 


dessen Weisungen. Die Behörde bewegt sich in einem engen gesetzlichen Rah-


men und hat daher nur sehr geringen „Ermessensspielraum“. Die Entscheidungen 


der Behörde sind daher oft „gebundene“ Entscheidungen.  


- Tipp: Termine bei der Ausländerbehörde im Landratsamt Würzburg könne auch 


unkompliziert online vereinbart werden. Die Terminanfrage wird automatisch dem 


jeweils zuständigen Sachbearbeiter zugeordnet:  


http://www.landkreis-wuerzburg.de/Bürger-Politik-I-Verwaltung/Landratsamt-


Fachbereiche/GB_1/Ausländer-_I_Personenstandswesen 


- Erster Ansprechpartner bei Anfragen, die die örtliche Ausländerbehörde im Land-


ratsamt Würzburg betreffen, ist der jeweils zuständige Sachbearbeiter, vor allem 


bei direkten Fragestellungen einen Fall betreffend. Sollten sich einmal sachlich 


weitergehende Fragestellungen ergeben, die einer zeitnahen Klärung bedürfen, 


können sich Betroffene gerne jederzeit vertraulich an die Ehrenamtskoordination 


Flüchtlingshilfe im Landkreis Würzburg wenden, um die Anfragen zu bündeln. 


- Darüber hinaus steht in Fällen, bei denen sich bei der Sachbearbeitung nennens-


werte persönliche Probleme oder sachlich nicht zu erklärende Diskrepanzen er-


geben, sodass diesbezüglich eine weitere Klärung der Angelegenheit notwendig 
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wird, auch Herr Peter Puchalla (Leiter der Abteilung Ausländer- und Personen-


standswesen) im Landratsamt Würzburg als Ansprechpartner zur Verfügung.  


 


Landratsamt Würzburg – Ausländer- und Personenstandswesen – allgemeine Anfragen 


Zeppelinstraße 15 


97074 Würzburg 


Renè Storch (Buchstaben A,B); Telefon: 0931 8 003-212 


Dominic Weisensee (Buchstaben C bis G); Telefon: 0931 8 003-211;  


Lena Friedrich (Buchstaben H bis L); Telefon: 0931 8 003-264;  


Marina Trabold (Buchstaben M bis R); Telefon: 0931 8 003-157;  


Stefan Barthelmes (Buchstaben S bis Z); Telefon: 0931 8 003-405;  


Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr 


  Montag und Donnerstag: 14:00 – 16:30 Uhr 


 


Landratsamt Würzburg – Ausländer- und Personenstandswesen  


Zeppelinstraße 15 


97074 Würzburg 


Peter Puchalla (Leiter des Fachbereichs) 


Telefon: 0931 8 003-210 


 


Ehrenamtskoordination für die Flüchtlingshilfe im Landkreis Würzburg 


Randersackerer Straße 25 


97072 Würzburg 


Sandra Hahn     Tobias Goldmann 


Telefon: 01522 4306779    Telefon: 0172 7926928 


 0931 38 659-119    0931 38 659-118 


Email: s.hahn@caritas-wuerzburg.org   E-Mail: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org 


Web: http://www.caritas-wuerzburg.org/ehrenamt/ehrenamtskoordination-fluechtlingshilfe-landkreis/ 


Stand: 23. Februar 2017 
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4. Kostenfreie Schulung für Dolmetscher des Bayerischen Roten Kreuzes am 26.04. 
und 03.05.2017 in Würzburg 
Neben dem psychosozialen Beratungsangebot für Geflüchtete bietet das Bayerische Rote 
Kreuz in Würzburg im April und Mai auch eine Schulung für Dolmetscher an. Diese sollen 
mit der Schulung gezielt auf Einsätze in Beratungssettings vorbereitet werden. Die 
TeilnehmerInnen der Schulung haben im Anschluss auch die Möglichkeit gegen Bezahlung 
im Rahmen der Beratungsangebote des BRK aktiv zu werden.  
Geschulte Dolmetscher sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Geflüchtete über 
sensible Themen in ihrer Muttersprache berichten können, ohne Verwandte oder Bekannte 
zum übersetzen einzubinden.  
Weitere Informationen zum Angebot und Kontaktdaten für Rückfragen finden Sie bei 
Interesse im angehängten PDF (Flyer_Dolmetscherschulung Würzburg).  

  
 

5. Flohmarkt im Matthias-Ehrenfried-Haus, Bahnhofstraße 4-6 am morgigen Samstag, 
11.03.2017 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr 
Da das Matthias-Ehrenfried-Haus renoviert wird, gibt es dort morgen, Samstag, 11.03.2017 
zwischen 09:00 und 12:00 Uhr einen Flohmarkt. Von der Glastür bis zur Steckdose kann 
dort alles gekauft werden. Konkrete Beispiele sind: Werkzeuge aus dem Werkraum, Stühle, 
Deko-Material, Spielzeug, Blumen, Sofa, Sessel, Türen und vieles mehr.  
Zeitgleich findet morgen auch der große Flohmarkt auf den Würzburger Mainwiesen nahe 
der Talavera statt. Termine der Würzburger Flohmärkte finden Sie immer auch unter 
http://www.wuerzburg.de/de/veranstaltungskalender/events-
termine/volksfeste/403005.Flohmarkttermine-2017.html Für alle Schnäppchenjäger lohnt 
sich also morgen die Fahrt nach Würzburg.  
 
6. Seminar "Lust und Frust im Ehrenamt?", 18.+19.03.2017 auf der Frankenwarte in 
Würzburg 
Am 18. und 19.03.2017 lädt die Frankenwarte Würzburg ehrenamtlich und bürgerschaftlich 
Engagierte in der Geflüchtetenarbeit zum Seminar "Lust und Frust im Ehrenamt?" ein. Aus 
Ihrer eigenen Tätigkeit kenne Sie es vielleicht. Von verschiedenen Seiten werden 
unterschiedlichste Erwartungen an Sie als Ehrenamtliche herangetragen. Sei es die 
Kommune, der Unterkunftsbetreiber, Behörden oder die Geflüchteten selbst. Oft führt dies 
zu der Frage, was man selbst erwartet oder wo man seine eigenen Grenzen setzt. Das 
Seminar bietet hier Raum für Austausch und Reflexion und kann helfen, neue Perspektiven 
für das eigene Engagement zu finden. Weitere Informationen zum Seminar und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im angehängten PDF (Frankenwarte_Ehrenamt).  

  
 

7. Informationen zu Konversion/Taufe von (muslimischen) Geflüchteten 
In den letzten Wochen wurden wir immer wieder auf das Thema Konversion/Taufe von 
(muslimischen) Geflüchteten angesprochen. Aus welchen Gründen ein Mensch seinen 
Glauben wechselt oder wechseln will kann von außen immer nur vermutet aber nicht mit 
Sicherheit gesagt werden. Wenn die Konversion zum Christentum aber im Asylverfahren als 
Schutzgrund geltend gemacht wird, findet genau diese Einschätzung von Außen statt. Es 
gibt keinen Automatismus Konversion=Bleiberecht!  
Alle, die von Geflüchteten auf dieses Thema angesprochen werden, finden im angehängten 
PDF (Konversion zum Christentum als Fluchtgrund im Asylverfahren) von der Kanzlei 
Herrmann, Haubner, Schank zusammengestellte Informationen zum Thema.  

  
 

8. Broschüre "abgelehnt!" Warum flüchten Menschen?  
Das Institut für angewandte Kulturforschung e.V. hat die im Jahr 2011 publizierte Broschüre 
"abgelehnt!" Warum flüchten Menschen? überarbeitet und neu aufgelegt. Ausgerichtet auf 
Kinder im Alter von 9 - 11 Jahren vermittelt die Broschüre anhand von drei Kinderfiguren, 
warum manche Menschen fliehen müssen, wie geflüchtete Menschen leben und was Asyl 
überhaupt bedeutet. Kinder werden ermutigt sich eine Meinung zu bilden und diese zu 
äußern. Das Heft eignet sich auch für Lehrkräfte, Schulen und andere MultiplikatorInnen. 
Nähere Informationen und die Bestellmöglichkeiten finden Sie unter http://www.ifak-
goettingen.de/publikationen/weitere  
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 Termin:    Mittwoch, 26.04.2017 


                  Mittwoch, 03.05.2017 


 Uhrzeit:    10:00 – 17:00 Uhr 


 Ort:           BRK-Kreisverband 


                   Konferenzraum 


                   Zeppelinstr. 3 


                   97074 Würzburg 


 


 


Zur Anmeldung schicken Sie bitte die 


Anmeldekarte an die Beratungsstelle 


(Frankfurterstr. 10, 97082 Würzburg) oder 


schreiben eine Email an Frau Glosser und 


Frau Böck: 


initiative@brk-wuerzburg.de 


Sie erhalten ca. 10 Tage vor der Schulung 


eine Benachrichtigung, ob Sie teilnehmen 


können. Bei großer Nachfrage wird es einen 


Folgetermin geben. 


  


Dolmetschen für 


Geflüchtete und 


Migranten in der 


psychosozialen 


Beratung 
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Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil 
der Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung 







 


 


 


Da der Anteil an Flüchtlingen und 


Asylsuchenden, die unter psychischen 


Erkrankungen leiden, extrem hoch ist, hat das 


Bayerische Rote Kreuz eine Initiative zur 


Unterstützung traumatisierter Flüchtlinge ins 


Leben gerufen. 


Wir bieten Einzelberatung sowohl für 


Betroffene als auch für deren Angehörige an, 


bei der das Hauptziel die Hilfe zur Selbsthilfe ist 


und der und die Betroffene lernt, sein eigenes 


Verhalten besser zu verstehen und so einen 


Alltag besser zu bewältigen. 


Zudem wird es unterschiedliche 


Gruppenangebote geben, die der 


Stabilisierung und der Strukturierung des Alltags 


dienen sollen.  


Es ist sehr wichtig, dass es den Betroffenen 


ermöglicht wird, über ihre Probleme in ihrer 


Muttersprache zu sprechen und dies 


unbefangen tun zu können, was nicht möglich 


ist, wenn ein Familienangehöriger oder ein 


Bekannter beim Übersetzen hilft. 


Daher bauen wir gerade einen Pool von 


Dolmetschern und Sprachmittlern auf, die wir 


speziell für diese Arbeit schulen möchten. 


 
 Ablauf und Inhalte 


  
 


 


Die Schulung soll vor allem die Grundregeln 


für die Übersetzung im psychosozialen 


Beratungskontext vermitteln. Anhand von 


Rollenspielen wird der ideale Ablauf eines 


Beratungsgesprächs modellhaft erarbeitet und 


eingeübt. Typische Konfliktsituationen werden 


nachgespielt, um sicherer im Umgang damit zu 


werden.  


Die Beraterinnen unserer Initiative werden bei 


der Schulung ebenfalls anwesend sein, so dass 


die Situationen gemeinsam durchgespielt 


werden können – zudem können Sie sich bei 


der Gelegenheit auch etwas besser 


kennenlernen. 


Als Dozenten haben wir Frau Marie Rössel-


Čunović aus Frankfurt eingeladen, die schon 


seit vielen Jahren Dolmetscher und 


Dolmetscherinnen schult, die im 


Flüchtlingskontext tätig sind. Sie arbeitet für 


FATRA e.V, eine psychosoziale Beratungsstelle 


für Flüchtlinge und Folteropfer. 


Die Teilnahme an der Schulung ist für Sie 


kostenlos, auch für ein Mittagessen ist 


gesorgt.  


Am Ende der Veranstaltung erhalten Sie ein 


Zertifikat des Bayerischen Roten Kreuzes, 


das Ihre Teilnahme bestätigt. 
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Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC sowie Telefon mit 
Internetanschlussmöglichkeit. Empfang, Restaurant und ein 
Tagungsraum sind rollstuhlfreundlich erreichbar. Die Toiletten 
in Haus 1 sowie zwei Gästezimmer sind rollstuhlgerecht aus-
gestattet. Alle Gästezimmer sind Nichtraucher-Zimmer. 
 
Würzburg, 01.02.2017 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stephanie Böhm, Referentin 
 
Anmeldeabschnitt (per Fax / Post) bitte abtrennen, umgehend 
zusenden an (gilt nicht für Online-Anmeldungen):  


W 1106  , Akademie Frankenwarte, Seminarsekretariat Ulrike 
Schuhnagl, Leutfresserweg 81-83, 97082 Würzburg 
 
--------------------------------------------------------------------------- 


O Am Seminar W  1106  „Lust im Ehrenamt“  vom 18.-
19.03.2017 nehme ich teil. 


O ich möchte EZ  
O ich möchte DZ mit .................................................. 
O ich möchte vegetarisches Essen 
 
 
 
__________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
(Straße und Hausnummer) 
__________________________________________________ 
(PLZ, Ort)                                                             (Bundesland) 
__________________________________________________ 
(E-Mail) 
__________________________________________________ 
(Telefon, tagsüber) 
__________________________________________________ 
(Beruf)                                                                 (Geb.-Datum) 
 
Ich erkläre mich mit der Speicherung der Daten einverstanden 
sowie auch per E-Mail Informationen und Einladungen zu  
erhalten. - Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen - 
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis  
genommen. 
 
 
 


(Datum, Unterschrift) 


Anmeldehinweise und Teilnahmebedingungen 
 


Verbindliche Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich mit dem links angefügten Anmelde-
abschnitt an und überweisen Sie die Teilnahmepauschale bis 
spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf unser 
Konto bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg 
IBAN DE85 7905 0000 0000 0611 76, BIC BYLADEM1SWU 
mit Nennung Ihres Namens und der Veranstaltungsnummer  


W 1106  auf dem Überweisungsbeleg. Ihre Anwesenheit ist 
während der gesamten Veranstaltungszeit Teilnahmevoraus-
setzung. 
 


Teilnahmepauschale: 
Die Teilnahmepauschale beträgt €  90,00. Studierende und 
Schüler/innen erhalten eine Ermäßigung von 50% auf diesen 
Betrag bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung (mit 
der Anmeldung bitte zusenden). Für Übernachtung im Zwei-
bettzimmer und Verpflegung (ohne Getränke) in unserer Aka-
demie entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Bei Über-
nachtung im Einzelzimmer beträgt die Teilnahmepauschale       
€ 110,00. 
Die Pauschale ist unabhängig von der in Anspruch genomme-
nen Leistung. 
 


Stornierung: 
Ihre Stornierung muss schriftlich per Brief, Fax (0931 / 80464-


44) oder E-Mail (ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de ) erfol-
gen. Erfolgt Ihre Absage bis zu zwei Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn, entstehen Ihnen keine Kosten. Geht Ihre Absage 
später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein, berech-
nen wir eine Stornogebühr von 50% der Teilnahmepauschale. 
Um eine Stornogebühr zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, 
eine/n geeignete/n Ersatzteilnehmer/in zu benennen. Bei 
Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung bzw. Abmeldung erst 
am Anreisetag wird die volle Teilnahmepauschale in Rechnung 
gestellt.  
Ausfall des Seminars: 
Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt 
behalten wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden Sie 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren und die Teilnah-
mepauschale zurückerstatten. 
 


Anreisehinweise: 


erhalten Sie im Internet unter www.frankenwarte.de oder 
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 
Hinweise zum Datenschutz: 


Die Akademie Frankenwarte speichert die Daten der Teilnehmenden 
(Interessensgebiete, besuchte Veranstaltungen). Diese Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Durchführung und Evaluation der Veran-
staltungen für unsere Zuwendungsgeber sowie zur Information über 
Angebote der Akademie Frankenwarte und der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
mit der die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. eng kooperiert, ver-
wendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Einhaltung der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen wird zugesichert. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Die Gesellschaft für Politische Bildung 


e.V. lädt vom  18. bis 19.03.2017 
in die Akademie Frankenwarte Würzburg 
zum Seminar ein:       


W 1106 


 


 


Lust und Frust im Ehrenamt!?  
 


Seminar für ehrenamtlich und bürger-


schaftlich Engagierte in der  


Geflüchtetenarbeit  



mailto:thea.momper@frankenwarte.de





 


 


 


Seminarteam: Stephanie Böhm, Referentin,  
Akademie Frankenwarte Würzburg 


 Bettina Gütschow,  
Dipl.-Soz.päd. (FH),  Ev. Theologin, 
München 


Issam Soukieh, Würzburg, ehem. 
Unternehmer aus Damaskus/Syrien 


 
Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in vielfäl-
tiger Weise in der Flüchtlingsarbeit. Dabei tauchen auch 
Probleme auf, im Helferkreis, mit der Kommune oder 
Organisation, im Kontakt mit den Geflüchteten.  
Es werden von vielen Seiten unterschiedliche Erwartun-
gen an die Ehrenamtlichen gerichtet.  
Und was erwarte ich? Wo ziehe ich meine Grenzen? 
Das Seminar bietet Raum für Austausch und Reflexion 
und kann helfen, neue Perspektiven für das eigene  
Engagement zu finden. 
  


 Samstag, 18.03.2017 


  
bis  11.00 h Anreise, Begrüßungskaffee  
  
11.00 – 11.30 h Begrüßung, Organisatorisches, 


Einführung, Vorstellung 


S. Böhm, B. Gütschow, I. Soukieh 
  


11.30 – 12.30 h  Meine Motivation, meine Ziele,  
meine Erfolge…  


– Erwartungen an die ehrenamt-
liche/bürgerschaftliche  Arbeit  


Bettina Gütschow 
  


12.30 h Mittagessen 
  
14.00 – 18.00 h Ein multiperspektivischer Blick auf 


geflüchtete Menschen 


Bettina Gütschow 
 Arbeit mit dem Kurzfilm: 


 „Unterstützungsarbeit – auf Augen-
höhe mit den Geflüchteten?“ 
 
Austausch zu 4 Themenfeldern: 


 Vor Ort: Was tun bei Irritationen 
und Konflikten? 


 Weltweit: Fluchtursachen und 
globale Ungleichheit – wie posi-
tioniere ich mich? 


 


 Zentral: Selbstbestimmung und 
Individualität geflüchteter Men-
schen 


 Das Ziel: einen gemeinsamen 
Boden schaffen!  


  
Auswertung der Ergebnisse 


 S. Böhm, B. Gütschow, I. Soukieh  


  


18.00 h  Abendessen 
Angebot am 
Abend 


Informeller Austausch in der Wein-
stube 
 


 Sonntag, 19.03.2017 


  


ab 07.45 h Frühstück 
  
09.00 – 12.00 h Was wird gebraucht? Was bieten wir 


an? Wo sind meine Grenzen?  
Neue Perspektiven für die Arbeit mit 
Geflüchteten 


B. Gütschow, I. Soukieh  
12.00 – 12.30 h  Auswertung des Seminars 


Stephanie Böhm 
 
12.30 h 


Mittagessen, danach Abreise 


(Änderungen vorbehalten) 


Sie sind herzlich zum Seminar eingeladen! 


Zielgruppe dieses Seminars: 
Bürgerschaftlich und ehrenamtlich Engagierte in der 
Geflüchtetenarbeit  


Lernziele:  
Reflexion der eigenen Motivation und der Zielsetzung 
des ehrenamtlichen Engagements 
Austausch, Diskussion und Vernetzung von Ehrenamtli-
chen 
Perspektivwechsel ermöglichen und neue Ideen entwi-
ckeln 
Motivation fördern für eigenes zivilgesellschaftliches und 
politisches Engagement. 


Zugänglichkeit: 
Das Seminar ist von der Akademie Frankenwarte allge-
mein für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, 
zusätzlich angeschrieben werden Personen in der Inte-
ressendatei der Akademie Frankenwarte. Darüber hin-
aus wird das Seminar öffentlich im Internet 
www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html 
ausgeschrieben. 


 


Wir laden Sie ein:  
Modernes Tagen mit historischem Flair 
 
Die Akademie Frankenwarte ist seit über 50 Jahren ein 
politischer Lern- und Begegnungsort für Bildungsarbeit 
im Sinne der sozialen Demokratie.  
Soziales Europa und gerechte Weltordnung,  
Gute und nachhaltige Gesellschaft,  
Gesundheit und würdevolles Leben,  
Engagement in Politik und Zivilgesellschaft,  
Zeitgeschichte, Erinnerungsarbeit und Demokratie:  
Für diese Schwerpunkte des Bildungsprogramms steht 
die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. als Träger 
der Akademie Frankenwarte. 
 
Wenn Sie Politik konkret mitgestalten, sich einmischen 
und für Ihr Ehrenamt qualifizieren wollen, Kreativität für 
Veränderung nutzen möchten, dann sind unsere Semi-
nare, Tagungen und Gesprächsforen das richtige Ange-
bot für Sie. 
Alle unsere Angebote finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.frankenwarte.de 


Akademie Frankenwarte 
Leutfresserweg 81- 83 


97082 Würzburg 
Telefon: 0931 / 80464-0  (Zentrale) 


Sekretariat: 0931 / 80464-333 


e-mail: ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de 
Fax: 0931 / 80464-44 
www.frankenwarte.de 


 



http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html

http://www.frankenwarte.de/

mailto:ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de
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Newsletter 04.03.2017 
 
 
Konversion zum Christentum als Fluchtgrund im Asylv erfahren 
 
Hinweise zur Vorbereitung der Anhörung beim Bundesa mt für Migration und 
Flüchtlinge bzw. der mündlichen Verhandlung bei den  Verwaltungsgerichten 
 
 
 
Die Zahl Geflüchteter, die zum Christentum konvertiert sind bzw. konvertieren möchten, 
hat sich in unserer Wahrnehmung in letzter Zeit stark erhöht. Früher waren es 
überwiegend Iraner*innen, die in Deutschland konvertiert sind (die sich aber teilweise 
schon im Iran mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt hatten, dort aber 
wegen der Gefährdung keine Taufe riskieren wollten). In letzter Zeit sind aber auch 
viele Afghanen in Taufvorbereitungskursen und bei diesen war das früher jedenfalls bei 
uns in der Region Niederbayern eher ungewöhnlich. 
 
Wir haben gehört, dass dies zum einen mit starken Missionierungsarbeiten bestimmter, 
meist freikirchlicher evangelikaler Gemeinden zusammenhängt. In diesen Gemeinden 
wird oft auch sehr schnell getauft, während in den meisten katholischen und 
evangelischen Gemeinden eine Taufe erst nach einer (durchaus auch längeren 
mehrmonatigen) Taufvorbereitung erfolgt. 
 
Wir glauben allerdings auch, dass viele der hier lebenden Afghanen unter sehr großen 
Ängsten wegen einer möglichen Abschiebung leiden, so dass sie eine Konversion zum 
Christentum (die für einen gläubigen Muslim in der Regel kaum vorstellbar ist) eher in 
Erwägung ziehen. 
 
Wir sind daher zunehmend mit folgenden Fragen konfr ontiert 
 
Hilft die Konversion zum Christentum im Asylverfahren? 
Soll möglichst schnell getauft werden? 
Welche Fragen werden in der Anhörung beim Bundesamt bzw. in der mündlichen 
Verhandlung beim Verwaltungsgericht gestellt? 
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und möchten dazu folgende (nicht abschließende) Ant worten geben: 
 
Eine Konversion zum Christentum kann als Verfolgungsgrund  bei der Feststellung 
der Flüchtlingseigenschaft  angesehen werden, wenn (konvertierte) Christen im 
Herkunftsland wegen ihrer Religion verfolgt werden. Dies ist z.B. im Iran, Irak, Pakistan 
und Afghanistan der Fall. 
 
Die schlichte Konversion, also die Taufe (auch eine  evtl. Konfirmation bzw. 
Firmung) reicht allerdings nicht aus. Damit wird nu r ein formeller Übertritt belegt. 
Das gleiche gilt für die Teilnahme an den Gottesdie nsten und andere Aktivitäten 
in der Kirchengemeinde. 
 
Grundsätzlich besteht beim Bundesamt und den Verwaltungsgerichten ein Misstrauen  
gegenüber Schutzsuchenden im Asylverfahren, nur aus asyltaktischen Gründen 
konvertiert zu sein , also nur „Scheinchristen“ zu sein. 
 
In der Anhörung  im Asylverfahren überprüft das Bundesamt nicht nur, ob 
Grundwissen zum Christentum vorhanden ist, sondern fragt insbesondere auch nach 
den inneren Beweggründen  für den Übertritt. Es muss festgestellt werden können, 
dass die Hinwendung zum Christentum auf einer festen Überzeugung  und einem 
ernst gemeinten religiösen Einstellungswandel  und nicht auf 
Opportunitätserwägungen beruht und der Glaubenswechsel nunmehr die religiöse 
Identität des Schutzsuchenden prägt  (BVerwG Urteil vom 20.01.2004, 1 C 9.03). Es 
geht um eine enge persönliche Gottesbindung mit dem dauerhaften,  ernsthaften 
Bedürfnis, ein zentral christlich geprägtes Leben z u führen . Nur wenn der 
Glaubenswechsel identitätsprägend ist, wird davon ausgegangen, dass die 
Schutzsuchenden ihren Glauben auch im Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat , 
z. B. durch den Besuch öffentlicher Gottesdienste, leben werden. Und nur dann wird 
von einer Gefährdung bei einer Rückkehr ausgegangen: 
 
In der Regel wird dafür verlangt, dass man die näheren Umstände der inneren 
Wandlung darlegt, zwingende innere Gründe . Das muss kein Saulus-Paulus-
Erlebnis sein und auch kein brennender Busch, aber irgendeinen Auslöser gibt es 
zumeist und dann auch Gründe für die weitere Entwicklung. 
 
Von Schutzsuchenden wird aber oft nur vorgetragen, das Christentum sei der richtige 
Weg, im Islam gebe es so viel Krieg, das Christentum gefalle ihnen besser. Für 
Muslime ist es allerdings ein gewaltiger Schritt, z um Christentum überzutreten, 
es wird daher erwartet, dass sie das auslösende Ere ignis bzw. eine längere 
Entwicklung besser und detailliert beschreiben könn en – gerade weil der 
Glaubenswechsel ein identitätsprägender Lebenswechs el ist. 
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Natürlich werden auch viele Fragen zum Christentum  gestellt, z.B. 
 
Welches sind die christlichen Feiertage? 
Welches ist der wichtigste christliche Feiertag? 
Was bedeutet Ostern? 
Was bedeutet Pfingsten? 
Was bedeutet die Kommunion/das Abendmahl? 
Was ist die Dreifaltigkeit? 
Wer ist der Heilige Geist? 
Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? 
Kennen sie einige der 10 Gebote? 
Kennen Sie das Vaterunser? 
Wieviele Evangelien gibt es und wie heißen sie? 
Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche und über was hat der Pfarrer dort 
gesprochen? 
Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag? 
Lesen Sie in der Bibel? Was haben Sie zuletzt gelesen? 
Versuchen Sie, andere Menschen zum Christentum zu bekehren? 
 
Weitere Fragen können Sie alle selbst zusammenstellen, wenn Sie Ihre christlichen 
Grundkenntnisse überprüfen und in Ihren Katechismus schauen. (Beim Blick in meine 
beiden Katechismen – ich habe mir einen katholischen und evangelischen angeschafft 
– stelle ich aber einigermaßen überrascht fest, dass auch ich viele der dort gedruckten 
Erklärungen nicht wirklich verstehe, weil sie sehr abstrakt sind.) 
 
Die Fragen sind natürlich davon abhängig, was die A nhörer*innen und 
Richter*innen selbst über das Christentum wissen od er zu wissen meinen  
(manchmal ist das nicht viel und meistens sind z. B. auch die Unterschiede zwischen 
den Konfessionen nicht bekannt, z.B. bei Kommunion und Abendmahl). Manche 
betrachten den christlichen Glauben als eine Art deutsches Kulturgut und stellen 
Fragen nach den Oster- und Weihnachtsbräuchen. Im Taufunterricht geht es aber um 
das Evangelium. Darüber wissen deutsche Richter*innen oft nicht wirklich viel. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass hier von Konvertiten  deutlich mehr an Wissen 
verlangt wird als von eingeborenen Christen, weil d ie Konversion ein großer 
Schritt ist und das Bundesamt und die Gerichte erwa rten, dass man sich damit 
dann auch entsprechend auseinandergesetzt hat. 
 
Katechismuswissen ist also wichtig. Der Vortrag der  Schutzsuchenden darf sich 
aber nicht auf das Katechismuswissen beschränken, w eil man das auswendig 
lernen kann und weil sich das dann auch oft so anhö rt. Jedenfalls wird bei den 
Antworten auf die Fragen oft nicht erklärt, was bes timmte Glaubenssätze im 
Christentum für die Schutzsuchenden nun persönlich bedeuten. 
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Beispiele: 


 
Es ist ein Unterschied, ob ich erkläre: Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Menschen 
gestorben – oder ob ich erkläre: Weil Jesus aus lauter Liebe auch für mich gestorben 
ist, können mir meine Sünden vergeben werden, d.h. Gott hat sich dadurch mit mir 
versöhnt und ich kann in Gemeinschaft mit ihm leben und seine Liebe erfahren. 
 
Es ist ein Unterschied, ob ich erkläre, Jesus ist nach drei Tagen wiederauferstanden, 
oder ob ich den letzten Ostersonntag schildere und wie ich den Gottesdienst zur 
Auferstehung mitgefeiert und mich gefreut habe und was die Auferstehung für mich 
persönlich bedeutet. 
 
 
Kritik: 
 
Zu Recht empfinden viele Pfarrer*innen und Kirchengemeinden die Überprüfung einer 
inneren Glaubensüberzeugung durch das Bundesamt und die Gerichte als überflüssig 
und übergriffig, wenn die Schutzsuchenden getauft sind, aktiv am Gemeindeleben 
teilnehmen und sie selbst keine Zweifel an ihrem christlichen Glauben haben. Es bleibt 
unklar, aufgrund von welchen Kompetenzen ausgerechnet Jurist*innen eine innere 
Glaubensüberzeugung prüfen sollen. Deutsche Gerichte mischen sich damit in 
innerkirchliche Angelegenheiten ein. 
 
Nach unseren Erfahrungen sind konvertierte Christ*innen in der Regel sehr viel 
gläubiger als eine große Zahl der eingeborenen Christ*innen, die die Kirchen oft nur 
noch als Dienstleistungsanbieter für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ansehen 
bzw. nur noch die eingeübten Rituale pflegen (einmal im Jahr an Weihnachten in die 
Christmette). 
 
Wenn nun Rechtsanwält*innen ihre Mandant*innen in den Asylverfahren stundenlang 
durch den Katechismus treiben, um die mündliche Verhandlung vorzubereiten, ist der 
Religionsunterricht eine juristische Disziplin geworden. Keine frohe Botschaft! 
 
Hinweise für die Praxis: 
 
Am Christentum interessierte Schutzsuchende sollten darüber aufgeklärt werden, dass 
die Taufe, der Besuch von Gottesdiensten und die Teilnahme am Gemeindeleben 
allein nicht ausreichen für eine Anerkennung im Asylverfahren und dass die 
Anforderungen an die Darlegung des „identitätspräge nden Glaubenswechsels“ 
sehr hoch sind. 
 
Am Christentum interessierte Schutzsuchende sollten nicht gleich getauft werden, 
sondern erst eine Taufvorbereitung  durchlaufen. Sie müssen sich nicht nur auf die 
Taufe, sondern auch auf ihre Anhörung beim Bundesamt bzw. beim Verwaltungsgericht 
vorbereiten. Falls möglich, sollten sie nach der Taufe auch am Firm- bzw. 
Konfirmationsunterricht teilnehmen. 
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Für die weitere „religiöse Bildung“ empfehlen wir, insbesondere Schutzsuchenden, die 
noch nicht gut deutsch sprechen, nicht den Katechismus auswendig zu lernen, sondern 
mit einfachen Materialien  (Kinderbibel, Material aus den Kindergottesdiensten, 
Material in einfacher Sprache) zu lernen. Natürlich kann eine Bibel in der 
Muttersprache besorgt werden, ein eigenständiges Bibelstudium ohne Bibelkreis oder 
andere Anleitung kann aber sehr schwierig sein. 
Eine gute Übung zum Verständnis christlicher Glaubensinhalte ist es sicher, wenn man 
versucht, die Inhalte in eigenen Worten zu erklären . 
 
Die Schutzsuchenden benötigen alle eine gründliche Vorbereitung auf ihre 
Anhörung beim Bundesamt bzw. eine anwaltliche Vertr etung im 
Asylgerichtsverfahren , damit sie ausreichend über die Anforderungen informiert und 
vorbereitet sind. 
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9. Neue Ausgabe des Magazin Heimfocus erschienen 
Das Magazin sieht sich als Stimme für Menschen und diese kommen darin zu Wort. Allen 
Beiträgen gemeinsam ist das Themenfeld Flucht, Migration und Integration. Wer sich also in 
seiner Freizeit neben dem Ehrenamt noch weiter mit diesen Themen beschäftigen möchte, 
findet hier wieder viele interessante Anregungen und Informationen. Das Magazin kann 
unter https://www.heimfocus.net/ueber-uns/ direkt gelesen oder als PDF heruntergeladen 
werden.  
 
10. Ausbildungsplatz zur Medizinischen Fachangestellten (Arzthelferin) in Höchberg  
Eine große Höchberger Facharztpraxis möchte unbedingt auch einer Geflüchteten mit 
soliden Sprachkenntnissen eine Chance zur Ausbildung geben. Kontakt und Bewerbungen 
bitte direkt an den Kardiologen Dr.med. Claus Günthert, Tel. 0931 / 40 70 721 oder per E-
Mail: rezeption@kardiologie-hoechberg.de Wenn sich jemand auf diese Stelle bewirbt, 
freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung, damit auch wir dann nicht noch weiter nach 
potentiellen Bewerbern für die Stelle suchen.  
 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
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